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Mitteilungen der Standeskommission 

Verträge genehmigt 

Die Standeskommission hat verschiedene Verträge im Zusammenhang mit Grundstücken ge-

nehmigt. Die Verträge betreffen unter anderem Landabtausche für die Sanierung der Stei-

nerstrasse in Enggenhütten sowie ein Baurecht für Halbunterflurbehälter im Gebiet Rinkenbach. 

Weiter wurden zwei Anpassungen von bestehenden Baurechtsverträgen der Korporation Mend-

le genehmigt. Dabei handelt es sich um die Anpassung der jeweiligen Baurechtszinse. 

Tarifvertrag für ambulante Leistungen genehmigt 

Die Standeskommission hat den Tarifvertrag zwischen der Hof Weissbad AG beziehungsweise 

der Klinik im Hof und der santéservices ag genehmigt. Der Vertrag regelt die Vergütung von 

ambulanten ärztlichen Leistungen im Rahmen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung 

ab dem 1. Januar 2026. Die Genehmigung erfolgt im Zusammenhang mit der schweizweiten 

Einführung des neuen ambulanten Tarifsystems TARDOC. Der vereinbarte Taxpunktwert bleibt 

im Einführungsjahr 2026 unverändert und wird in den Folgejahren schrittweise angepasst. Der 

Preisüberwacher verzichtete auf eine Stellungnahme. 

Kanton stärkt KI-Kompetenzen der Mitarbeitenden 

Die Standeskommission investiert in die KI-Kompetenzen der kantonalen Verwaltung. Im Herbst 

2026 finden praxisorientierte Workshops für Mitarbeitende statt. Ziel ist es, den sicheren und 

verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Verwaltungsalltag zu stärken. Die 

Workshops vermitteln den sicheren Umgang mit generativen KI-Werkzeugen, wirksame 

Prompting-Techniken sowie die kritische Prüfung von KI-generierten Inhalten. Die Teilnehmen-

den lernen zudem, wie die kantonalen Richtlinien in der Praxis angewendet werden und wie KI 

den Arbeitsalltag sinnvoll unterstützen kann. 

Beiträge an Erneuerung von Wasserleitungen 

Die Standeskommission unterstützt zwei Leitungserneuerungen der Wasserkorporation Rüte 

mit Kantonsbeiträgen von insgesamt rund Fr. 79'200.--. Erneuert werden die Abschnitte Reser-

voir Hirschberg bis Stofel sowie Obere Steinegg. Die bestehenden Leitungen sind teilweise 

über 60 Jahre alt und haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Mit den Erneuerungen wird 

die Versorgung mit Trink- und Löschwasser langfristig sichergestellt. Die Beiträge erfolgen unter 

der Voraussetzung, dass sich auch der Bund und der Bezirk Schwende-Rüte an den Projekten 

beteiligen. 
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Wasserversorgung Seealp-Mesmer wird neu geregelt 

Die Standeskommission hat die Grundlagen für die Gründung des Vereins «Wasserversorgung 

Seealp-Mesmer» genehmigt. Damit werden die Zuständigkeiten für die Nutzung, den Betrieb 

und den Unterhalt der Wasserversorgung im Gebiet Seealp-Mesmer klar geregelt. 

Die Wasserversorgung wurde in den vergangenen Jahrzehnten laufend ausgebaut. Bisher fehl-

ten jedoch verbindliche Regelungen zwischen dem Kanton als Grundeigentümer und den Was-

serbezügern. Der neue Verein übernimmt künftig die Koordination des Betriebs sowie den 

Werterhalt und die Erneuerung der gemeinsamen Anlagen. Beteiligt sind neben dem Kanton die 

Hauptnutzer der Wasserversorgung im Gebiet. 

Drei Vernehmlassungen eröffnet 

Die Standeskommission hat drei Vorlagen für die Vernehmlassung freigegeben. Es handelt sich 

um die Revision der Gebührenverordnung, die Anpassung der Bauverordnung im Zusammen-

hang mit der Abbruchprämie sowie die Totalrevision der Verordnung über das Bestattungswe-

sen. Interessierte Personen und Organisationen können sich über die Mitwirkungsplattform des 

Kantons unter mitwirken.ai.ch zu den Vorlagen äussern. 

Überweisungen an den Grossen Rat 

Die Standeskommission hat mehrere Geschäfte zuhanden des Grossen Rats verabschiedet: 

 Totalrevision des Gastgewerbegesetzes,  

 Ergänzung zum Staatsorganisationsgesetz zur Departementsverteilung  

 Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über Velowege 

Korrigendum: Inkrafttreten der Revision der Verordnung über die Kantonale Versiche-

rungskasse Appenzell Innerrhoden 
In der Mitteilung zur Revision der Verordnung über die Kantonale Versicherungskasse Appen-

zell Innerrhoden wurde das Datum des Inkrafttretens falsch angegeben. Der Beschluss tritt nicht 

wie vermeldet am 1. Januar 2026, sondern am 1. Januar 2027 in Kraft. Die übrigen Angaben 

bleiben unverändert. 
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